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SchwerpunktSamstag, 28. Februar 2026
Freiburger Nachrichten

Freiburg  Im Herbst 2027 beginnt  
an den Freiburger Kollegien eine  
neue Ära: Die Jugendlichen, die  
dann in diese Schulen eintreten,  
werden als erste nach den Regeln  
der neuen Matura unterrichtet.

Bildungsdirektorin Sylvie  
Bonvin-Sansonnens (Grüne) in- 
formierte am Freitag an einer Me- 
dienkonferenz über den aktuel- 
len Stand der Dinge. Die Rekto- 
rinnen und Rektoren der Kollegi- 
en sowie die Projektverantwortli- 
chen begleiteten sie.

Anspruchsvolle Auswertung
Zur Erinnerung: Die Reform  
trägt den Namen Matu27 und  
verspricht mehr Autonomie für  
die Jugendlichen, neue Unter- 
richtsformate über die Fächer- 
grenzen hinweg und eine verän- 
derte Lehr- und Lernkultur (wir  
berichteten). Ein Impulsbericht  
wurde im Frühjahr letzten Jah- 
res publiziert, im Herbst folgte  
die Vernehmlassung zur neuen  
Stundentafel.

Diese sorgte für ein beacht- 
liches Echo: 380 Stellungnah- 
men gingen während der Ver- 
nehmlassung ein. Ihre Auswer- 
tung erwies sich als anspruchs- 
voll. «Die Vielfalt der Antwor- 
ten war gross. Und sie waren  
auch oft widersprüchlich», sag- 
te François Piccand, Vorsteher  
des Amts für Unterricht der Se- 
kundarstufe 2. Während einige  
eine Schwächung des Freibur- 
ger Schulprofils durch die Reduk- 
tion der Sprachfächer und der  
Philosophie beklagten, forder- 
ten wiederum andere eine wei- 
tergehende Stärkung der MINT- 
Fächer – also Mathematik, Infor- 
matik, Naturwissenschaften und  
Technik.

Zugang zu Unis erhalten
Für den Kanton sei eine Anpas- 
sung der Stundentafel indes un- 
umgänglich, betonte Bonvin-San- 
sonnens. Soll die Freiburger Ma- 
turität weiterhin den prüfungs- 

freien Zugang zu Universitäten  
und technischen Hochschulen  
gewährleisten, müssen die aktu- 
ellen eidgenössischen und inter- 
kantonalen Vorgaben erfüllt sein.  
Und daran hapert es.

Ein Beispiel sind die künst- 
lerischen Fächer. Der Bund  
schreibt vor, dass sie sechs Pro- 
zent des Gesamtunterrichts aus- 
machen. In Freiburg lag der  
Anteil bislang bei 4,9 Prozent.  
Künftig werden deshalb Musik  
und bildnerisches Gestalten im  
ersten Jahr für alle obligato- 
risch. Aber auch Geografie so- 
wie Wirtschaft und Recht erhal- 
ten je eine zusätzliche Lektion.  
«Der Geografieunterricht trägt  
eine besondere Verantwortung  
für die Bildung für nachhalti- 
ge Entwicklung», sagte Piccand.  
Wirtschaft und Recht wiederum  

sei ein Grundlagenfach – «und  
für Grundlagenfächer gilt der  
Richtwert von vier Lektionen».  
Von insgesamt vier zusätzlichen  
Lektionen profitieren zudem die  
MINT-Fächer.

Antwort auf Kritik
Die Gesamtzahl der Lektionen  
bleibt in der neuen Stundenta- 
fel mit 137 indes unverändert.  
Wo aufgestockt wird, muss an- 
derswo gekürzt werden. Philoso- 
phie und Religionswissenschaf- 
ten verlieren je eine Lektion. Der  
Verband der Philosophielehre- 
rinnen und -lehrer der Sekundar- 
stufe 2 hatte im Herbst die ge- 
plante Kürzung in einem offenen  
Brief kritisiert.

Diese Kritik haben die Ver- 
antwortlichen zur Kenntnis ge- 
nommen, sie führte jedoch zu kei- 

ner Korrektur. «Mit fünf Lektio- 
nen bleibt die Philosophie im Ver- 
gleich zu anderen Kantonen stark  
dotiert», hielt Piccand fest. Zu- 
dem werde das Fach gar nicht in  
allen Kantonen angeboten.

Auch Deutsch, Französisch  
und Englisch geben je eine Lek- 
tion ab. Für Bonvin-Sansonnens  
und Piccand ist das kein Wi- 
derspruch in einem Kanton, der  
Wert auf Zweisprachigkeit legt.  
«Trotz der Reduktion hat kein  
anderer Kanton in der Stunden- 
tafel einen höheren Sprachenan- 
teil», sagte der Amtsvorsteher.  
Die Bildungsdirektorin ergänzte,  
der Sprachenbereich sei im kan- 
tonalen Vergleich bisher über- 
durchschnittlich dotiert gewesen  
– «und bleibt es weiterhin».  
Gleichzeitig habe man Raum für  
Kunst und MINT finden müs- 

sen. «Um diesen Rückgang im  
Sprachenbereich zu kompensie- 
ren, werden in Zukunft andere  
Wege und Mittel genutzt», sagte  
die Staatsrätin (siehe Kasten).

Über Schulfächer hinaus
Nach der jetzt abgeschlossenen  
Überarbeitung rückt die Arbeit  
an den Lehrplänen in den Fo- 
kus. «Sie erhalten eine neue Form  
und Struktur», kündigte Matthi- 
as Wider, Leiter des Projekts Ma- 
tu27 und ehemaliger Rektor des  
Kollegiums St. Michael, an. Künf- 
tig sollen sie nicht nur fachliche  
Inhalte definieren, sondern auch  
Verbindungen über die einzelnen  
Disziplinen hinaus herstellen –  
«im Sinne der Transversalität».

Fächerübergreifendes Ler- 
nen und Kompetenzorientie- 
rung bilden da die Kernpunk- 

te. Die bisherigen Ergänzungsfä- 
cher werden durch interdiszipli- 
näre Semesterangebote ersetzt.  
Zur Auswahl stehen Themen aus  
den Bereichen «Kultur, Kom- 
munikation und Kunst», «Inge- 
nieurwesen und Biowissenschaf- 
ten» sowie «Individuum und Ge- 
sellschaft», die von Lehrperso- 
nen vorgeschlagen werden. Hin- 
zu kommen pro Schuljahr zehn  
Projekttage.

Die neuen Lehrpläne sollen  
im Herbst in die Vernehmlas- 
sung gehen. Parallel dazu sind  
Weiterbildungen für die Lehr- 
personen vorgesehen. «Man ver- 
langt von ihnen, auf eine neue Art  
zu unterrichten. Dabei werden  
die Lehrerinnen und Lehrer be- 
gleitet», sagte Pierre Marti, Präsi- 
dent der Konferenz der Schuldi- 
rektorinnen und Schuldirektoren  
der S2.

Jugendliche, die bereits jetzt ein Kollegium besuchen, verpassen die grundlegenden Neuerungen der Maturareform. Archivbild: Alain Wicht

Die Stundentafel für die Kollegien steht
Kunst und Naturwissenschaften gewinnen, Sprachen und Philosophie verlieren Lektionen: 
Ab Herbst 2027 tritt die neue Stundentafel an den Freiburger Kollegien in Kraft. Als nächstes werden die Lehrpläne überarbeitet.

Jean-Michel Wirtz

Die Maturareform will die Zwei- 
sprachigkeit innerhalb und ausser- 
halb des Unterrichts fördern. Vor- 
gesehen ist, dass alle Schülerinnen  
und Schüler im ersten Gymnasi- 
aljahr Musik in der Partnersprache  
besuchen. «Zudem können gewis- 
se Ergänzungsfächer wie bisher in  
der Partnersprache oder verstärkt  
auf Italienisch und neu auf Englisch  
besucht werden», heisst es in ei- 
nem aktuellen Bericht zur Reform.  
Projekttage sollen vermehrt zwei- 
sprachig durchgeführt werden.

Organisatorisch werden die  
zweisprachigen Klassen «Stan- 
dard» und «Plus» zu einem ein- 
zigen Typ zusammengeführt. Dies  
soll die Attraktivität für möglichst  
viele Schülerinnen und Schüler  
erhöhen und zugleich die Viel- 
falt der Profile der teilnehmenden  
Schülerinnen und Schüler fördern.

Zur Stärkung des Zweispra- 
chigkeitsnachweises ist zudem ei- 
ne Anrechnung an die Schulleis- 
tungen vorgesehen. (jmw)

Zweisprachigkeit 
stärker verankern

Freiburg  Der Staatsrat hat ent- 
schieden, die Sozialversiche- 
rungsanstalt (KSVA) des Kantons  
Freiburg von Grund auf umzubil- 
den und zu modernisieren. Dies  
schreibt der Kanton in einer Mit- 
teilung. Grund für die Umwand- 
lung des Organs seien neue An- 
forderungen des Bundes an die  
Kantone. Er verlangt, dass die  
Aufsicht der Alters- und Hinter- 
lassenenversicherung AHV, der  
ersten Säule, auf Kantonsebene  
reibungslos umgesetzt wird. Als  
wesentliches Element der Re- 
form entlässt der Kanton die KS- 
VA aus der zentralen Kantons- 
verwaltung in die Unabhängig- 
keit. Der Staatsrat wird den Vor- 
entwurf des einschlägigen Geset- 
zes in die Vernehmlassung ge- 
ben. Es gewährleiste eine moder- 

ne, risikoorientierte Aufsicht, eine  
Verbesserung der Steuerung und  
Aufsicht über die Informations- 
systeme sowie eine Stärkung der  
Governance.

Als weiteres Element der  
Reform erhält die Verwaltungs- 
kommission des kantonalen Or- 
gans mehr Kompetenzen. So wird  
nicht mehr das Staatsratsmit- 
glied, das zuständig für das So- 
zialwesen ist, den Vorsitz der  
Kommission innehaben. Und die  
Kommission wird in Zukunft al- 
lein für zentrale Aufgaben wie  
die Genehmigung der Jahres- 
rechnungen, die Festlegung der  
Beitragssätze und die Personal- 
führung zuständig sein. Aktuell  
hat der Staatsrat dabei noch  
ein Wörtchen mitzureden. Die- 
ser wird im Gegenzug weiterhin  

die Oberaufsicht über die Anstalt  
wahrnehmen.

Für das Personal ist gesorgt
Eine weitere Folge der grösse- 
ren Autonomie ist ein neuer Sta- 
tus für das Personal der KS- 
VA. Die rund 310 Mitarbeiten- 
den sind heute zwar nicht im en- 
geren Sinn Teil der Kantonsver- 
waltung, unterstehen jedoch dem  
Personalrecht des Staates. Dies  
sei jedoch nicht vereinbar mit  
der angestrebten Autonomie der  
Stelle. Das Personal erhält des- 
halb ein besonderes öffentlich- 
rechtliches Anstellungsverhältnis  
mit einer analogen Anwendung  
des Gesetzes über das Staats- 
personal und unter der Leitung  
der Verwaltungskommission und  
der Geschäftsleitung der KSVA .  

Der Staatsrat betont in der Mit- 
teilung: «Die derzeitigen Arbeits- 
bedingungen werden somit nicht  
verschlechtert.» Sie erhalte zu- 
dem eine gesetzlich verbriefte  
Personalkommission.

Kritik am neuen Status des  
Personals äussert die Freiburger  
VPOD-Sektion in einer Mittei- 
lung. Die Frage der Unabhängig- 
keit der Anstalt widerspreche kei- 
neswegs dem Einbezug des Perso- 
nals ins Staatspersonalgesetz. An- 
dere vom Kanton unabhängige  
Einrichtungen wie etwa das Per- 
sonal des HFR bräuchten die- 
sen Sonderstatus auch nicht. Die  
Botschaft zum Entwurf verneine,  
dass die Massnahme der Kosten- 
einsparung oder der Schwächung  
des Arbeitnehmerschutzes die- 
ne. Diese Formulierung lasse je- 

doch die Möglichkeit offen, dass  
ein eventuelles Personalregle- 
ment Bestimmungen enthalte, die  
nachteiliger als jene des Staats- 
personalgesetzes seien. Schliess- 
lich will der VPOD, dass bei Per- 
sonalfragen nicht nur die Per- 
sonalkommission, sondern auch  
die Gewerkschaften konsultiert  
werden.

Neues Kooperationsmodell
Neu ist schliesslich vorgesehen,  
die Koordination zwischen den  
regionalen Sozialdiensten zu ver- 
bessern. Dafür werden die ak- 
tuell rund 120 AHV-Zweigstel- 
len im Kanton abgeschafft. Ei- 
ne Umfrage unter den Gemein- 
den habe ergeben, dass diese  
nicht mehr den Bedürfnissen der  
Bevölkerung entsprächen. (fca)

Der Kanton reformiert seine Sozialversicherungsanstalt
Der Bund verlangt eine Reform der AHV auf Kantonsebene. Eine Anpassung des kantonalen Organs für die Sozialversicherungen war 
deshalb nötig geworden. Der Staatsrat gibt nun einen Vorentwurf für eine gesetzlicheNeuregelung in die Vernehmlassung.

Die KSVA ist ein Verbund aus  
der kantonalen AHV-Ausgleichs- 
kasse, der kantonalen Ausgleichs- 
kasse für Familienzulagen und  
der kantonalen Invalidenversiche- 
rungsstelle. Sie sichert die Durch- 
führung der bundesrechtlich ge- 
regelten Sozialversicherungen auf  
Kantonsebene unter Aufsicht des  
Bundes. Der Kanton erstattet  
der Ausgleichskasse die Kosten  
für die Verwaltung von Prämi- 
enverbilligungen, Ergänzungsleis- 
tungen zur AHV/IV und seit kur- 
zem auch Ergänzungsleistungen  
für Familien gemäss einer neuen  
Vereinbarung. (fca)

Ein Verbund mehrerer 
Stellen


